
Behandlungsvertrag - für Osteopathie und manuelle Medizin-  

Dr. med. Heike Paul   

Zwischen Medicum Mittelhessen, Pommernstraße 47, 65520 Bad Camberg  und  
 
 
__________________________________________________                __________________  
Name des Patienten (ggf. auch der Erziehungsberechtigten)                           Geb.-Datum 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Anschrift und Telefonnummer  
 
werden folgende Vereinbarungen geschlossen: 
 
• Der Patient/gesetzliche Vertreter wünscht eine osteopathisch-manualmedizinische 

Behandlung.  
 

• Bei der Behandlung werden gefundene Funktionsstörungen behandelt und die Selbstregulation 
des Patienten angeregt. Daher kann es kein Heilversprechen und keine Garantie einer 
Linderung / Verbesserung einer speziellen Krankheit geben.  

 
• Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt für alle Patienten nach den von der Ärztekammer 

empfohlenen leistungsbezogenen Analogziffern der aktuellen Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) und wird privat honoriert. Je nach Zeitaufwand und gewählter Behandlungsmethode 
belaufen sich die Kosten für einen Termin zwischen 75 und 130 Euro. Die die Anzahl der 
Behandlungstermine variiert je nach Befund und liegt im Mittel bei 2-3 Terminen. 

 
• Private Krankenversicherungen erstatten i.d.R. die Kosten der osteopathischen Medizin. In 

speziellen Tarifen / von der Beihilfe können diese Leistungen jedoch ausgeschlossen oder geringer 
vergütet werden. Daher empfiehlt sich eine vorherige Klärung der Kostenübernahme durch die 
Versicherung.  

  
• Bei gesetzlichen Krankenversicherungen unterliegt die osteopathische Behandlung keiner 

Leistungspflicht. Es besteht daher kein Anspruch auf eine Kostenerstattung, wenn hierfür nicht 
spezielle Vereinbarungen bestehen. Viele Kassen zahlen jedoch freiwillige Zuschüsse. Daher 
empfiehlt sich eine vorherige Klärung, wann und in welcher Höhe diese geleistet werden. 

• Sollte es zu keiner oder nur zu einer teilweisen Kostenerstattung durch die Krankenkasse 
kommen, ist der ausstehende Betrag selbst zu zahlen. 
 

• Der Behandlungstermin ist für den jeweiligen Patienten reserviert. Bei einer frühzeitigen Absage 
wird versucht, stattdessen einen anderen Patienten mit aktuellen Beschwerden einzubestellen.  
Falls ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, sollte dieser daher spätestens 24 Stunden 
vorher abgesagt werden. Ansonsten muss leider eine Ausfallgebühr in Höhe von 70 € in 
Rechnung gestellt werden. 
 

Ich wurde über die oben dargestellten Zusammenhänge aufgeklärt und bin unter diesen 
Voraussetzungen mit einer osteopathisch-manualmedizinischen Behandlung und einer Vergütung 
nach der GOÄ einverstanden. Genauere Informationen konnte ich der ausliegenden 
Informationsbroschüre und der Homepage entnehmen.  
 
     
 
Bad Camberg, _________           _______________________________         __________________       

                         Datum                     Patient/gesetzlicher Vertreter                      Dr. med. H. Paul   


